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Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie über die 

Behandlung von Gipsabfällen und die Herstellung und 

das Abfallende von Recyclinggips 



§ 1 Ziele
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§ 1 Ziele: 

Ziel dieser Verordnung ist die Erfüllung unionsrechtlicher Zielvorgaben in 

Bezug auf das hochwertige Recycling und die Kreislaufführung von Gips durch 

den Rückbau und die Trennpflicht beim Bau oder Abbruch von Bauwerken 

und die Sicherstellung einer hohen Qualität von Recyclinggips



§ 2 Geltungsbereich

Christian Müller 4Recyclinggips-Verordnung/24.04.2025

§ 2 Geltungsbereich:

Diese Verordnung gilt für

1.bei Bau- oder Abbruchtätigkeiten anfallende Gipsplattenabfälle und 

Calciumsulfatestrichabfälle,

2.Gipsabfälle gemäß Anhang 1 zur Verwendung für die Herstellung von 

Gipsplatten im Baubereich, bei denen die Abfalleigenschaft gemäß § 5 Abs. 2 

des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr.  102/2002, endet 

(Recyclinggips).



§ 3 Begriffsbestimmungen
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1.Calciumsulfatestrichabfälle: Abfälle von Estrichen, deren Bindemittel aus 

Calciumsulfathalbhydrat oder aus wasserfreiem natürlichem oder synthetischem 

Calciumsulfat (Anhydrit) bestehen

4.Gipsabfälle: Gipsplattenabfälle und andere Gipsabfälle (zB Gipsformen aus 

der keramischen Industrie, Stuckgips), die der Abfallart mit der SN 

(Schlüsselnummer) 31438 gemäß der Abfallverzeichnisverordnung 2020, BGBl. 

II Nr. 409/2020, zugeordnet sind, ausgenommen Tunnelausbruchmaterial und 

Calciumsulfatestrichabfälle;

5.Gipsplattenabfälle: Abfälle von Gipsplatten, Gips-Wandbauplatten, Gips-

Feuerschutzplatten, Gipsplatten mit Vliesarmierung (Gipsvliesplatten), 

imprägnierten Gipsplatten, imprägnierten Gips-Wandbauplatten, imprägnierten 

Gips-Feuerschutzplatten und imprägnierten Gipsplatten mit Vliesarmierung 

(Gipsvliesplatten), Abfälle von Gipsfaserplatten;



§ 3 Begriffsbestimmungen
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9.Recyclinggips (RC-Gips): ein aus aufbereitetem Gipsabfall hergestellter 

Baustoff gemäß EU-Bauprodukte-Verordnung, der das Ende der 

Abfalleigenschaft gemäß dieser Verordnung erreicht hat und als Ersatz für 

Naturgips verwendet werden kann;



§ 4 Pflichten bei Bau- oder Abbruchtätigkeiten (Trennpflicht)
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Trennpflicht von 1) Gips-

platten, 2) Gipsfaserplatten 

und 3) Calciumsulfatestrich 

bei Abbruch- und Neubau-

maßnahmen ohne  Mengen-

schwelle!

Inkrafttreten § 4: 01.04.2025



§ 4 Pflichten bei Bau- oder Abbruchtätigkeiten (Trennpflicht)
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Anmerkungen dazu:

• Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wurde seitens des Landes Tirol 

angeregt, auch für Gipsfaserplatten (wenn man sie schon als separate Fraktion 

erfassen soll) eine eigene Spezifizierung einzuführen und nicht nur für 

Calciumsulfatestrich. Anmerkung wurde jedoch vom BMK nicht berücksichtigt.

• Trennpflicht gilt iGz RBV ohne Mengenschwelle!



§ 5 Zulässige Eingangsmaterialien für RC-Gips
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§ 5. RC-Gips gemäß dieser Verordnung darf ausschließlich aus Abfällen gemäß Anhang 1 

hergestellt werden……..



§ 5 Zulässige Eingangsmaterialien für RC-Gips
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§ 5. RC-Gips gemäß dieser Verordnung darf ausschließlich aus Abfällen gemäß Anhang 1 

hergestellt werden. Insbesondere sind Verunreinigungen mit folgenden Stoffen oder 

Abfällen weitestgehend zu vermeiden:



§6 Abfallende für RC-Gips
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 § 6. (1) RC-Gips muss die Anforderungen gemäß Anhang 1 erfüllen und verliert mit 

der Deklaration auf Basis der Übermittlung eines Beurteilungsnachweises der 

Erstuntersuchung an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie einschließlich der Erklärung über die 

Einhaltung des Vermischungsverbotes gemäß § 15 Abs. 2 AWG 2002 seine 

Abfalleigenschaft für die bestimmungsgemäße Verwendung. In den 

Aufzeichnungen gemäß der Verordnung über Jahresabfallbilanzen (AbfallbilanzV), 

BGBl. II Nr. 497/2008, in der jeweils geltenden Fassung, ist das Ende der 

Abfalleigenschaft in Form einer Buchung in ein Produktlager zu dokumentieren. 

Die Beurteilungsnachweise der Erstuntersuchung müssen elektronisch – soweit 

eingerichtet im Wege des Registers gemäß § 22 AWG 2002 – übermittelt werden.



§6 Abfallende für RC-Gips
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§6 Abfallende für RC-Gips

Christian Müller 13Recyclinggips-Verordnung/24.04.2025



§ 8 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
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Verordnung im BGBl. II erschienen (Nr. 415/2024 vom 30.12.2024), somit seit 

01.01.2025 in Kraft, Trennpflicht ab 01.04.2025



Anhang 1
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Anhang 1
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Anhang 1
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Grenzwerte v.a. für 

Schwermetalle, 

organische 

Schadstoffe, 

Asbest 

Radioaktivität
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Anhang 1
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Anhang 1
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Anhang 1
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Anhang 1

→ ISO 9001, ISO 14001, EMAS oder EFB erforderlich, wurde seitens Tirol im 

Begutachtungsverfahren als überschießend kritisiert – ohnehin externe Qualitätssicherung!
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Zusammenfassung (1) 

• Trennpflicht für Gipsplatten, Gipsfaserplatten und Calciumsulfatestrich bei Abbruch- und 

Neubauvorhaben ab 01.04.2025 ohne Geringfügigkeitsgrenze/Mengenschwelle – d.h. auch 

bei kleinen Baumaßnahmen

• Gemeinsame Verantwortung des Bauherrn und des Bauunternehmers, Trennung ist zu 

dokumentieren

• Aus sauberen Gipsplattenabfällen kann Recyclinggips hergestellt und dafür das Abfallende 

deklariert werden – Voraussetzung: Qualitätssicherung auf Basis von Analysen durch externe 

Fachperson, Hersteller des RC-Gips muss ebenfalls ein Managementsystem haben (ISO 

9001, ISO 14001,EMAS oder EFB – Anmerkung: mE unnötige Hürde)

• Abfallende gilt nur, wenn der Recyclinggips einer bestimmungsgemäßen Verwendung 

zugeführt wird – Herstellung von Gipsplatten für den Baubereich. 

• Für Calciumsulfatestrich wird die neue Spezifizierung SN 31438 24 eingeführt. 

• Automatische Umschlüsselung der Sammler/Behandlererlaubnisse gem. §24a AWG 2002 im 

EDM ist erfolgt – d.h. alle S & B, die bisher schon Gips, SN 31438, übernehmen durften, 

haben nun auch Calciumsulfatestrich, SN 31438 24 im Berechtigungsumfang
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Zusammenfassung (2)

• Verordnung wird dazu führen, dass vermehrt Gipsabfälle beim Recyclinghof angedient 

werden – d.h. dort, wo schon jetzt Bauschutt übernommen wird, sollte die Aufstellung einer 

Mulde für Gipsplatten, SN 31438, in Erwägung gezogen werden.

➢ Beantragung Erweiterung Konsenses des Recyclinghofs um SN 31438 bei BH 

➢ Beantragung der Ausweitung der Sammlererlaubnis gem. §24a AWG 2002 bei LH

• Anmerkung: ab 01.01.2026 tritt ein Deponieverbot für Gipsplatten und Gipsfaserplatten in 

Kraft – Calciumsulfatestrichabfälle dürfen aber weiter deponiert werden



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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